
XI
Die Parteigruppen in den gewählten Organen des Staates 

und der Massenorganisationen
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Auf allen Kongressen, Beratungen und in den wählbaren 

Organen des Staates und der Massenorganisationen mit 
mindestens drei Parteimitgliedern werden Parteigruppen 
organisiert. Die Aufgabe dieser Parteigruppen besteht 
darin, den Einfluß der Partei allseitig zu stärken, ihre 
Politik unter den Parteilosen durehzuführen, die Partei- 
und Staatsdisziplin zu festigen, den Kampf gegen Büro
kratismus zu führen und die Durchführung der Partei- 
und Regierungsdirektiven zu kontrollieren. Für die lau
fende Arbeit wählt die Gruppe einen Sekretär,
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Die Parteigruppen unterstehen den entsprechenden Par

teiorganen (Zentralkomitee, Bezirks-, Stadt-, Kreis-, Orts-, 
Betriebsparteileitung). Die Gruppen sind verpflichtet, sich 
in allen Fragen streng und konsequent von den Beschlüs
sen der führenden Parteiorgane leiten zu lassen.
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